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Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG)

Abschnitt 1
Leistungsarten

Sonntag§ 1. Als Leistungen werden nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes ge-
währt:
1. das pauschale Kinderbetreuungsgeld als Konto;
2. das Kinderbetreuungsgeld als Ersatz des Erwerbseinkommens;
3. die Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld;
4. der Partnerschaftsbonus.
[BGBl I 2016/53]

Übersicht

I. Entstehungsgeschichte
1Das Karenzgeld nach dem KGG war eine Versicherungsleistung und damit

von Beschäftigungszeiten vor der Geburt des Kindes abhängig. Hausfrauen
und Studentinnen erhielten kein Karenzgeld, Selbständige und Bäuerinnen,
geringfügig Beschäftigte und freie Dienstnehmerinnen nur das halbe Karenz-
geld (Teilzeitbeihilfe). Die Anspruchsdauer betrug etwa 16 Monate, bei Inan-
spruchnahme beider Eltern 22 Monate.

2Das Kinderbetreuungsgeld ist hingegen – außer in der später eingeführten
Variante des einkommensabhängigen KBG – eine von einer vorherigen Er-
werbstätigkeit abgekoppelte Familienleistung mit einer Anspruchsdauer
von max 30 Monaten, bei Inanspruchnahme beider Eltern von max 36 Mo-
naten, die bloß an den Bezug von Familienbeihilfe anknüpft. Durch die Mög-
lichkeit eines Zuverdienstes soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erreicht werden (620 BlgNR 21. GP, Vorblatt und Allg Teil).

II. Rechtsentwicklung
3Das KBGG war zahlreichen Änderungen unterworfen. Aus den Novellen

sind folgende hervorzuheben:
BGBl I 2003/58 brachte eine Erhöhung des KBG bei Mehrlingsgeburten
(§ 3a).
BGBl I 2005/100 enthielt Klarstellungen betr ausländische Anspruchswer-
ber (§ 2 Abs 1 Z 4 und 5).
BGBl I 2006/168 führte den rückwirkenden Anspruch auf KBG für nachge-
borene Kinder von Fremden ein (§ 2 Abs 1).

I. Entstehungsgeschichte....................................................................... 1, 2
II. Rechtsentwicklung ............................................................................. 3
III. Leistungsarten..................................................................................... 4

ko-kbgg-2.book  Seite 1  Montag, 6. März 2017  9:20 09



§ 1 Sonntag

Sonntag/Schober/Konezny, KBGG22

BGBl I 2007/76 brachte die neuen Kurzleistungen (§§ 5a und 5b), die Ein-
schleifregelung bei Überschreitung der Zuverdienstgrenze (§ 8a) und eine
Änderung bei der zeitlichen Begrenzung des Rückforderungsrechts (§ 31
Abs 7).
BGBl I 2009/116 setzte das einkommensabhängige KBG um (§§ 24 bis
24d), schuf eine individuelle Zuverdienstgrenze (§ 8b), verringerte die Min-
destbezugsdauer (§ 5 Abs 4), führte eine Verhinderungsverlängerung in
Härtefällen ein (§ 5 Abs 4a und 4b) und wandelte den rückzahlbaren Zu-
schuss zum KBG in eine nicht rückzahlbare Beihilfe um (§§ 9 bis 15).
BGBl I 2011/139 passte ua die Regelungen über das einkommensabhängige
KBG so an, dass dessen Bezug durch arbeitslose Eltern verhindert wurde
(§ 24 Abs 1 Z 2).
BGBl I 2013/117 reduzierte den Anspruchszeitraum für die Berechnung der
Überschreitung der Zuverdienstgrenze auf Monate, in denen für den ganzen
Monat Anspruch auf Auszahlung des KBG bestand (§ 8 Abs 1 Z 1), und sah
eine vorläufige Leistung während des Sozialgerichtsverfahrens bei Klage ge-
gen einen den Antrag auf einkommensabhängiges KBG ablehnenden Be-
scheid vor.
BGBl I 2016/53 brachte ua die Umstellung auf das KBG-Konto (§ 5), die
Einführung des Partnerschaftsbonus (§ 5b), des kurzfristigen Parallelbezugs
durch beide Elternteile (§ 5d) und die Verlängerung der Anspruchsdauer bei
Härtefällen (§ 5c).

III. Leistungsarten
4 Die Regelungen über das pauschale KBG finden sich in Abschnitt 2, §§ 2 bis

8.
Die Beihilfe zum KBG ist in Abschnitt 3, §§ 9 bis 15 geregelt.
Die Regelungen über das einkommensabhängige KBG finden sich in Ab-
schnitt 5, §§ 24 bis 24e.
Die Regelungen über den Partnerschaftsbonus finden sich in Abschnitt 2,
§ 5b.
Der Bezug von pauschalem und ea KBG schließen sich gegenseitig aus (s
auch § 24 Rz 3); die Regelung war vor BGBl I 2016/53 in § 24d Abs 1 letzter
Satz enthalten.
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Abschnitt 2
Pauschales Kinderbetreuungsgeld als Konto

Sonntag Anspruchsberechtigung
§ 2. (1) Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld hat ein Elternteil (Adoptiv-
elternteil, Pflegeelternteil) für sein Kind (Adoptivkind, Pflegekind), so-
fern
1. für dieses Kind Anspruch auf Familienbeihilfe nach dem Familienlas-

tenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, besteht und Familienbeihilfe
für dieses Kind tatsächlich bezogen wird,

2. der Elternteil mit diesem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt,
3. der Gesamtbetrag der maßgeblichen Einkünfte (§ 8 Abs. 1) des Eltern-

teiles im Kalenderjahr den absoluten Grenzbetrag von 16.200 € oder
den höheren individuellen Grenzbetrag nach § 8b nicht übersteigt,

4. der Elternteil und das Kind den Mittelpunkt der Lebensinteressen im
Bundesgebiet haben und

5. der Elternteil und das Kind sich nach §§ 8 und 9 des Niederlassungs-
und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, oder nach § 54
des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF BGBl. I
Nr. 87/2012, rechtmäßig in Österreich aufhalten, es sei denn, es han-
delt sich
a) um österreichische Staatsbürger oder
b) Personen, denen Asyl nach dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005),

BGBl. I Nr. 100, gewährt wurde, oder
c) Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtigten nach

dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde und für die kein Anspruch
auf Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindestsicherung
besteht und die unselbständig oder selbständig erwerbstätig sind.

Für nachgeborene Kinder wird das Kinderbetreuungsgeld rückwirkend
gewährt. Gleiches gilt für Adoptiv- und Pflegekinder, rückwirkend bis
zur Begründung des Mittelpunktes der Lebensinteressen im Bundesge-
biet durch den Elternteil und das Kind. Als nachgeborene Kinder gelten
jene Kinder, die nach dem Zeitpunkt der Erteilung des Aufenthaltstitels
oder der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten oder des subsidi-
är Schutzberechtigten an den zusammenführenden Fremden geboren
werden.
(2) Für ein Kind ist ein gleichzeitiger Bezug von Kinderbetreuungsgeld
durch beide Elternteile ausgeschlossen.
(3) In Zweifelsfällen hat das Vorrecht auf Kinderbetreuungsgeld derjenige
Elternteil, der die Betreuung des Kindes, für das Kinderbetreuungsgeld
bezogen wird, überwiegend durchführt.
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(4) Bei Mehrlingsgeburten gebührt Kinderbetreuungsgeld gemäß § 3a
nur, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach diesem Bundesgesetz für
jedes Mehrlingskind erfüllt sind.
(5) Auf den Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld kann verzichtet werden,
wodurch sich der Anspruchszeitraum (§ 8) um den Zeitraum des Ver-
zichts verkürzt. Ein Verzicht ist nur für ganze Kalendermonate möglich.
Zeitpunkt und Dauer müssen im Vorhinein bekanntgegeben werden. Der
Verzicht kann widerrufen werden. Ein Widerruf ist nur für ganze Kalen-
dermonate und maximal für 182 Tage rückwirkend möglich.
(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses Gesetzes liegt nur dann
vor, wenn der Elternteil und das Kind in einer dauerhaften Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse leben und beide an
dieser Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine höchstens bis
zu 10 Tagen verspätet erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an
dieser Wohnadresse schadet nicht. Der gemeinsame Haushalt gilt bei
mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder voraussichtlicher Dauer einer Ab-
wesenheit des Elternteiles oder des Kindes jedenfalls als aufgelöst. Bei
einem 91 Tage übersteigenden Krankenhausaufenthalt des Kindes wird
ausnahmsweise bei persönlicher Pflege und Betreuung des Kindes durch
diesen Elternteil im Mindestausmaß von durchschnittlich vier Stunden
täglich der gemeinsame Haushalt des Kindes mit diesem Elternteil im Sin-
ne dieses Absatzes angenommen.
(7) Der Anspruch eines Elternteiles auf Kinderbetreuungsgeld für ein
Kind reduziert sich um den Anspruch dieses Elternteiles auf den Famili-
enzeitbonus für Väter nach dem Familienzeitbonusgesetz (FamZeitbG),
BGBl. I Nr. 53/2016, und vergleichbare Leistungen nach anderen in- oder
ausländischen Rechtsvorschriften.
(8) Bei getrennt lebenden Eltern muss der antragstellende Elternteil, der
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, obsorgeberechtigt sein und
die Anspruchsvoraussetzung nach Abs. 1 Z 1 in eigener Person erfüllen.
(9) Als Tage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Kalendertage zu verstehen.
[BGBl I 2016/53]

Übersicht
I. Allgemeines ........................................................................................ 1, 2

A. Elternteil
1. Definitionen........................................................................... 3–7
2. Bezugsberechtigung nur eines Elternteils (Abs 2)............ 8
3. Vorrecht des betreuenden Eltenteils (Abs 3) .................... 9, 10
4. Abwechselnder Bezug durch beide Elternteile.................. 11
5. Obsorgeberechtigung bei Trennung (Abs 8) .................... 11a

ko-kbgg-2.book  Seite 4  Montag, 6. März 2017  9:20 09



Sonntag § 2

Sonntag/Schober/Konezny, KBGG2 5

I. Allgemeines
1§ 2 fasst die Anspruchsvoraussetzungen für das pauschale KBG zusammen

und stellt gleichsam das Herzstück des materiellen Teils des KBGG dar. Die
Anspruchsvoraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (Ehmer ua, 51).
Für den (ungekürzten) Anspruch auf KBG ist weiters die Durchführung der
in § 7 genannten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen erforderlich.

2Die Änderung dieser Voraussetzungen ist von den Leistungsbeziehern gem
§ 29 dem KVT mitzuteilen. Der Wegfall bzw die Änderung der Vorausset-

B. Kind
1. Definitionen............................................................................ 12
2. Mehrlingsgeburten (Abs 4) .................................................. 13, 14

II. Anspruch auf/Bezug von Familienbeihilfe (Abs 1 Z 1) ................ 15–20
III. Gemeinsamer Haushalt (Abs 1 Z 2 und Abs 6)

A. Grundsätzliches ............................................................................ 21, 22
B. Haushalt ........................................................................................ 23–29
C. Hauptwohnsitzmeldung.............................................................. 30–32

IV. Einkommensgrenze (Abs 1 Z 3)....................................................... 33–39
V. Mittelpunkt der Lebensinteressen in Österreich (Abs 1 Z 4)....... 40–42
VI. Koordinierung nach Unionsrecht

A. Sachlicher Anwendungsbereich................................................. 43
B. Grenzüberschreitender Sachverhalt .......................................... 44
C. Territorialer Anwendungsbereich ............................................. 45
D. Persönlicher Anwendungsbereich............................................. 46–48
E. Bestimmung des anwendbaren Rechts ..................................... 49–51
F. Exportverpflichtung..................................................................... 52
G. Prioritäts- und Antikumulierungsregeln

1. Anwendungsvoraussetzungen und -grundsätze ............... 53–57
2. Prioritätsregeln....................................................................... 58–62b
3. Antikumulierungsregeln....................................................... 63, 64
4. Leistungszuständigkeit aufgrund des Primärrechts.......... 65

H. Sachverhaltsgleichstellung .......................................................... 66
VII. Rechtmäßiger Aufenthalt (Abs 1 Z 5)

A. Niederlassungs- und Aufenthaltsrecht ..................................... 67, 68
B. Gleichstellungsrecht für türkische Staatsbürger ...................... 69–74
C. Asylberechtigte (lit b) .................................................................. 75
D. Subsidiär Schutzberechtigte (lit c)

1. Begriff ...................................................................................... 76
2. Kein Anspruch auf Grundversorgungsleistungen/Min-

destsicherung.......................................................................... 77–79a
3. Erwerbstätigkeit ..................................................................... 80–83

E. Nachgeborene Kinder.................................................................. 84
VIII. Verzicht (Abs 5) ................................................................................. 85–89
IX. Anrechnung des Familienzeitbonus (Abs 7) .................................. 90
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zungen führt zur Einstellung bzw Neubemessung der Leistung (§ 30 Abs 1),
das ursprüngliche Nichtvorliegen der Voraussetzungen zum Widerruf bzw
zur rückwirkenden Berichtigung der Leistung (§ 30 Abs 2). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen kommt es zur Rückforderung der Leistung (§ 31).

A. Elternteil
1. Definitionen

3 Abs 1 nennt neben den leiblichen Eltern Adoptiv- und Pflegeeltern als an-
spruchsberechtigte Elternteile. Zu den Adoptiveltern vgl §§ 191 ff ABGB.
Nach Aufhebung des § 191 Abs 2 1. Satz ABGB durch den VfGH (G 119/
2014 ua) kommt auch eine Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare in
Betracht.

4 Nach § 184 ABGB sind Pflegeeltern Personen, die die Pflege und Erziehung
des Kindes ganz oder teilw besorgen und zu denen eine nach dem Verhältnis
zw leiblichen Eltern und Kindern nahekommende Beziehung besteht oder
hergestellt werden soll. Diese Elemente setzen eine weitgehende Eingliede-
rung des Kindes in den Haushalt und Lebensablauf der Pflegeeltern sowie
zumind die Absicht voraus, eine dem Verhältnis zw leiblichen Eltern und
Kindern vergleichbare emotionale Bindung aufzubauen. Auf welcher Rechts-
grundlage das Pflegeverhältnis beruht, ist unmaßgeblich. Die Pflegeeltern-
schaft ist kraft Gesetzes gegeben, wenn die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale
gegeben sind (10 ObS 68/14v mwN).

5 Auch Stiefelternteile fallen bei Erfüllung dieser Voraussetzungen unter den
Begriff Pflegeeltern. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so haben Stief-
elternteile keinen Anspruch auf KBG, unabhängig davon, ob es sich um he-
terosexuelle oder gleichgeschlechtliche Partner handelt (10 ObS 68/14v).

6 Auch der Lebensgefährtin bzw eingetragenen Partnerin der Mutter kann
die Stellung als Pflegeelternteil zukommen. Diesfalls hat sie als zweiter El-
ternteil gem § 5 Abs 2 aF Anspruch auf Bezug des verlängerten KBG (10
ObS 68/14v, 10 ObS 102/14v). Erfüllt die gleichgeschlechtliche Partnerin der
Mutter die Voraussetzungen des § 144 Abs 2 ABGB idF BGBl I 2015/35 (insb
eingetragene Partnerin der Mutter, an der medizinisch unterstützte Fort-
pflanzung durchgeführt wurde), so ist sie nach § 144 Abs 3 jedenfalls einem
Vater gleichzustellen, auch wenn sie nicht Adoptiv- oder Pflegeelternteil ist.

6a Auch einem gleichgeschlechtlichen Partner des Vaters kann entsprechend
der in Rz 6 zitierten Judikatur die Stellung als Pflegeelternteil zukommen.

7 Sind Großeltern auch Pflegeeltern, haben sie Anspruch auf KBG (Ehmer ua, 52).
2. Bezugsberechtigung nur eines Elternteils (Abs 2)

8 Die Regelung des Abs 2 korreliert mit § 7 FLAG über den Bezug der FBH.
Zur Situation bei Mehrlingsgeburten vgl unten Rz 13 f. Zur Möglichkeit des
gleichzeitigen Bezugs anlässlich des ersten Betreuungswechsels vgl § 5d.
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3. Vorrecht des betreuenden Eltenteils (Abs 3)
9Stellen beide Elternteile einen Antrag auf KBG, so ist eine Abwägung vorzu-

nehmen, welcher Elternteil die überwiegende Betreuung durchführt (EB 620
BlgNR 21. GP, 60). IdZ ist § 2a FLAG zu beachten, der den Anspruch auf
FBH ebenfalls dem überwiegend den Haushalt führenden Elternteil gewährt.
Bis zum Nachweis des Gegenteils wird vermutet, dass die Mutter den Haus-
halt überwiegend führt. Diese Vermutung schlägt auch auf das KBG durch
(Ehmer ua, 72). Eine ähnliche Regelung enthält § 227a Abs 6 ASVG über den
Erwerb von Kindererziehungszeiten in der PV (vgl zur Verfassungskonfor-
mität der dortigen Vermutung ausf 10 ObS 422/01h).

10An den Bezug von KBG knüpft § 227a Abs 5 Z 1 ASVG die Zuordnungsver-
mutung zu einem Elternteil beim Erwerb von Kindererziehungszeiten als
Ersatzzeiten vor dem 1.1.2005.

4. Abwechselnder Bezug durch beide Elternteile
11Beim Anspruch auf KBG handelt es sich um einen von der Betreuung des

Kindes im gemeinsamen Haushalt abhängigen einheitlichen Anspruch, den
die Eltern wahlweise ausüben können, und nicht um getrennte Ansprüche
des einen und des anderen Elternteils (10 ObS 151/11w). Der Wechsel der
Bezugsberechtigung wird in §§ 3 und 5 geregelt.

5. Obsorgeberechtigung bei Trennung (Abs 8)
11aDie Regelung soll Missbrauch verhindern (1110 BlgNR 25. GP, 4).

B. Kind
1. Definitionen

12Neben leiblichen Kindern vermitteln auch Adoptiv- und Pflegekinder den
Anspruch auf KBG. Die Begriffsinhalte ergeben sich aus den Definition der
Adoptiv- und Pflegeeltern (vgl oben Rz 3 ff).

2. Mehrlingsgeburten (Abs 4)
13§ 3a sieht für Mehrlingsgeburten einen Zuschlag von 50 % pro jedem weite-

ren Mehrlingskind vor. Auch nach der Einführung dieses Zuschlags durch
BGBl I 2003/58 ist hins des Grundbezuges von KBG weiterhin von einer Ge-
burt auszugehen (Ehmer ua, 72). Abs 4 stellt klar, dass der Zuschlag nach
§ 3a nur gebührt, wenn die Anspruchsvoraussetzungen für jedes Kind gege-
ben sind.

14Fraglich ist, was bei Aufteilung der Kinder nach Trennung der Eltern zu gel-
ten hat. Ehmer ua (74) möchten das Problem mit einer teleologischen Reduk-
tion des Abs 4 lösen, der diese Frage aber gar nicht regelt. Die Aufteilung des
um den Zuschlag nach § 3a erhöhten KBG je zur Hälfte (bei Zwillingen) auf
beide Elternteile ist sowohl mit Abs 2 (es ist nicht nur ein Kind vorhanden)
als auch mit Abs 3 (der jeweils betreuende Elternteil hat Anspruch auf KBG)
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vereinbar. Jedenfalls kann in diesem Fall nicht nur ein Anspruch auf KBG
oder ein solcher auf Zuschlag bestehen, insoweit ist den genannten Autoren
zu folgen.

II. Anspruch auf/Bezug von Familienbeihilfe (Abs 1 Z 1)
15 Seit der Novelle BGBl I 2007/76 stellt das Gesetz nicht nur auf den Anspruch

auf FBH, sondern auch auf den tatsächlichen Bezug ab. Dadurch ist klarge-
stellt, dass die Gerichte an die Entscheidungen der zust Finanzbehörden ge-
bunden sind (vgl 10 ObS 65/06s) und deren Verfahren abzuwarten sind (EB
229 BlgNR 23. GP, 4).

16 Der antragstellende Elternteil muss grds nicht Bezieher der Familienbeihilfe
sein, wenn der andere Elternteil diese – etwa aufgrund eines Verzichts des be-
treuenden Elternteils nach § 2a Abs 2 FLAG – bezieht. Dies gilt aber dann
nicht, wenn der antragstellende Elternteil etwa durch ein Amtssitzabkom-
men mit einer internat Organisation vom Anspruch auf FBH ausgeschlossen
ist (10 ObS 170/13t, 10 ObS 40/14a). Auch im Fall getrennt lebender Eltern
muss der antragstellende Elternteil selbst FBH beziehen (Abs 8, vgl Rz 11a).

17 Angestellte der IAEO (BGBl 1958/82 idgF) und der UNO (BGBl III 1998/
99), soferne sie nicht österr Stb oder Staatenlose mit Wohnsitz in Ö sind, sind
vom Anspruch auf FBH ausgeschlossen (10 ObS 170/13t, 10 ObS 40/14a).
Dies gilt auch für ihre im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglie-
der (RS 0124615).

18 Die Anspruchsvoraussetzung wird im Anwendungsbereich der VO 883/
2004 und der VorgängerVO 1408/71 auch durch den tatsächlichen Bezug
einer gleichartigen ausl FBH erfüllt (229 BlgNR 23. GP, 4). Auch die FBH ist
eine Familienleistung gem Art 1 lit z der VO 883/2004 (vgl EuGH C- 363/08
in der Rs Slanina; zur Koordinierung der Familienleistungen nach dem Uni-
onsrecht vgl unten Rz 43 ff). Die VO 883/2004 gilt für Unionsbürger, Dritt-
staatsangehörige im Verhältnis zw den MS, EWR-Bürger und im Verhältnis
der MS zur Schweiz (vgl näher Spiegel in Zwischenstaatl SV-Recht, Über-
blick, Rz 15 ff mwN und Art 2 Rz 12 ff, auch zum verbleibenden Anwen-
dungsbereich der VO 1408/71). Diese Gleichsetzung ergibt sich aus Art 5 lit a
der VO 883/2004 über die Gleichstellung von Leistungen, Einkünften Sach-
verhalten oder Ereignissen.

19 Hingegen enthält das bilaterale Abkommensrecht keine Regelungen über
Familienleistungen, sodass davon weder die Familienbeihilfe noch das KBG
erfasst werden (vgl Spiegel in Zwischenstaatl SV-Recht, Abk Allg Teil, Rz 13).
Es gibt daher auch keine Sachverhaltsgleichstellung. Der Anspruch auf eine
gleichartige ausl Beihilfe schließt gem § 4 Abs 1 FLAG außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der VO 883/2004 und der VO 1408/71 vom Anspruch auf
FBH aus. Österr Stb erhalten allerdings gem § 4 Abs 2 FLAG eine Ausgleichs-
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zahlung, die als FBH iSd FLAG gilt (§ 4 Abs 6 FLAG), sodass auf diesem Weg
die Anspruchsvoraussetzung des § 2 Abs 1 Z 1 erfüllt ist.

20Eine ausl Leistung ist dann als gleichartig anzusehen, wenn sie auf einer öf-
fentlich-rechtlichen Grundlage beruht und zur Erleichterung der Belastun-
gen, die durch den Unterhalt von Kindern entstehen, gewährt wird (vgl Aig-
ner/Lenneis in Csaszar/Lenneis/Wanke, FLAG, § 4 Rz 3). Die Höhe der ausl
Beihilfe wird idR für die Frage der Gleichartigkeit kein maßgebendes Kriteri-
um sein, weil die Abs 2 bis 6 des § 4 FLAG davon ausgehen, dass auch niedri-
gere ausl Beihilfen vom Anspruch auf die FBH ausschließen (vgl Durchfüh-
rungsRL zum FLAG, Punkt 04.01.1, abgedr in Csaszar/Lenneis/Wanke,
835 ff).

III. Gemeinsamer Haushalt (Abs 1 Z 2 und Abs 6)
A. Grundsätzliches

21Durch die mit BGBl I 2009/116 eingefügte Klarstellung des Abs 6, dass ein
gemeinsamer Haushalt eine auf längere Zeit gerichtete Wohn- und Wirt-
schaftsgemeinschaft mit dementsprechenden Hauptwohnsitzmeldungen
des Elternteiles und des Kindes an derselben Adresse voraussetzt, wird eine
Entlastung der Eltern und der KVT erreicht (340 BlgNR 24. GP, 9; 10 ObS 57/
13z ua). § 2 Abs 6 idF vor BGBl I 2016/53 wurde vom OGH zu 10 ObS 144/
15x beim VfGH angefochten. Der VfGH hielt die Regelung nicht für unsach-
lich, sie erleichtere die Administrierbarkeit (G 121/2016).

22Die Voraussetzung des gemeinsamen Haushalts wird im Anwendungsbe-
reich der VO 883/2004 und 1408/71 (Rz 43 ff) durch deren Koordinierungs-
regelungen überlagert (vgl unten Rz 49 ff).

B. Haushalt
23Zweck des KBG ist es, einem Elternteil zu ermöglichen, sich in der ersten Le-

bensphase eines Kindes dessen Erziehung zu widmen, die Betreuungs- und
Erziehungskosten auszugleichen und gegebenenfalls finanzielle Nachteile,
die der Verzicht auf ein (Voll-)Erwerbseinkommen bedeutet, abzumildern
(10 ObS 109/07p). Primäre Anspruchsvoraussetzung ist somit die Erbrin-
gung von Betreuungsleistungen, wobei der Gesetzgeber davon ausgeht, dass
diese von jenem Elternteil erbracht werden, der mit dem Kind einen gemein-
samen Haushalt führt (10 ObS 69/14s).

24Aus der Definition des gemeinsamen Haushalts als auf längere Zeit ausge-
richtete Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft ergibt sich, dass der Gesetz-
geber auf den Regelfall einer auf längere Zeit ausgerichteten gemeinsamen
Wohnung von Elternteil und Kind abstellt (10 ObS 57/13z).

25Außer dem Erfordernis, dass die mit dem Kind zu führende Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft auf längere Zeit ausgerichtet sein muss, enthält das
Gesetz keine weiteren Anforderungen, etwa in dem Sinn, dass die Wohn-
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und Wirtschaftsgemeinschaft fortwährend am selben Ort oder aber in einer
eigenen Wohnung stattzufinden hat. Daraus ist abzuleiten, dass auch wech-
selnde Unterkunftnahmen als gemeinsamer Haushalt zu qualifizieren sind
(10 ObS 69/14s).

26 § 2 Abs 5 FLAG regelt die Frage des gemeinsamen Haushalts wie folgt:
Zum Haushalt einer Person gehört ein Kind dann, wenn es bei einheitlicher
Wirtschaftsführung eine Wohnung mit dieser Person teilt. Die Haushaltszuge-
hörigkeit gilt nicht als aufgehoben, wenn
a) sich das Kind nur vorübergehend außerhalb der gemeinsamen Wohnung

aufhält,
b) das Kind für Zwecke der Berufsausübung notwendigerweise am Ort oder in

der Nähe des Ortes der Berufsausübung eine Zweitunterkunft bewohnt,
c) sich das Kind wegen eines Leidens oder Gebrechens nicht nur vorüberge-

hend in Anstaltspflege befindet, wenn die Person zu den Kosten des Unter-
halts mindestens in Höhe der Familienbeihilfe für ein Kind beiträgt; handelt
es sich um ein erheblich behindertes Kind, erhöht sich dieser Betrag um den
Erhöhungsbetrag für ein erheblich behindertes Kind (§ 8 Abs. 4).

Ein Kind gilt bei beiden Elternteilen als haushaltszugehörig, wenn diese einen
gemeinsamen Haushalt führen, dem das Kind angehört.
Aufgrund eines entsprechenden Hinweises in den Materialien zur Stammfas-
sung des KBGG (620 BlgNR 21. GP, 8) und der engen Verknüpfung des KBG
und der FBH ist grds von derselben Bedeutung des „Haushaltes“ in beiden
Gesetzen auszugehen (Ehmer ua, 59).

27 Der gemeinsame Haushalt kann bereits ab dem ersten Tag der Abwesenheit
des Elternteils bzw des Kindes aufgelöst sein. Für Zeiträume bis 91 Tage ist
im Einzelfall zu prüfen, ob der gemeinsame Haushalt aufgelöst ist. Ab einer
(tatsächlichen oder voraussichtlichen) Abwesenheit von mehr als drei Mona-
ten ist der Zeitraum von einer derartigen Dauer, dass für die Zeit der Abwe-
senheit von keinem gemeinsamen Haushalt auszugehen ist. Für die Behörden
sollen durch die Regelung des Abs 6 aufwendige Prüftätigkeiten entfallen
(340 BlgNR 24. GP, 9).

28 Vorübergehende Abwesenheiten sind grds unschädlich. Als vorübergehend
wird ein Aufenthalt des Kindes außerhalb der gemeinsamen Wohnung dann
anzusehen sein, wenn aus den Umständen des Falls darauf geschlossen wer-
den kann, dass das Kind nach absehbarer Zeit wieder in der gemeinsamen
Wohnung leben wird (10 ObS 57/13z).

28a Für schwerkranke Kinder wurde durch BGBl I 2016/53 eine Sonderregelung
geschaffen, die den Fortbezug des KBG auch bei einem 91 Tage übersteigen-
den Krankenhausaufenthalt unter der Voraussetzung einer mind 4 Std täg-
lich andauernden Betreuung und Pflege des Kindes durch den bezugsberech-
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tigten Elternteil ermöglicht (krit zur Beschränkung auf Krankenhausaufent-
halte und zur praktischen Vollziehbarkeit der Neuregelung Burger-Ehrnhofer,
ASoK 2016, 412 [415 f]).

29Der gemeinsame Haushalt ist jedenfalls dann beendet, wenn das Kind einem
anderen Haushalt angehört. So besteht beispielsweise bei (Krisen-)Pflegeel-
tern bereits ab dem ersten Tag der Übernahme des Kindes ein gemeinsamer
Haushalt (10 ObS 57/13z). Zum Anspruch der Krisenpflegeeltern auf KBG
im Hinblick auf die Mindestdauer vgl § 3 Rz 10.

C. Hauptwohnsitzmeldung
30Nach § 1 Abs 7 MeldeG ist der Hauptwohnsitz eines Menschen an jener Un-

terkunft begründet, an der er sich in der erweislichen oder aus den Umstän-
den hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese zum Mittelpunkt sei-
ner Lebensbeziehungen zu machen. Der Wohnsitz wird in § 1 Abs 6 MeldeG,
Unterkünfte in § 1 Abs 1 MeldeG definiert. Art 6 Abs 3 B-VG enthält eine § 1
Abs 7 MeldeG nur teilw entsprechende Definition des Hauptwohnsitzes, weil
das B-VG keine Unterkunft voraussetzt und die Begründung eines Haupt-
wohnsitzes überall dort vorsieht, wo der faktische Lebensmittelpunkt besteht.
Das KBGG stellt auf den melderechtlichen Hauptwohnsitzbegriff und nicht
auf jenen des Art 6 Abs 3 B-VG ab (10 ObS 69/14s).

31Als Wohnung sind neben künstlich geschaffenen auch natürlich entstandene
Räume anzusehen, wenn sie zum Wohnen und Schlafen benützt werden.
Räume von Betreuungseinrichtungen (etwa für Obdachlose) werden dann
nicht als Wohnung angesehen, wenn sich dort Menschen bloß tagsüber wäh-
rend bestimmter Zeiten aufhalten können (10 ObS 69/14s mwN).

32Eine Hauptwohnsitzbestätigung eines Obdachlosen iSd § 19a MeldeG ist
einer hauptwohnsitzlichen Meldung iSd Abs 6 gleichzuhalten. Es wäre näm-
lich sachlich nicht zu rechtfertigen, dass ein Elternteil nur deshalb keinen An-
spruch auf KBG haben sollte, weil er sein Kind nicht in einer Wohnung, son-
dern beispielsweise in einer Notunterkunft für Obdachlose betreut. Dies setzt
voraus, dass es sich nicht um eine bloße Scheinmeldung handelte, dh dass die
nach dem MeldeG eforderliche Voraussetzung der Obdachlosigkeit nicht ge-
geben war (10 ObS 69/14s).

IV. Einkommensgrenze (Abs 1 Z 3)
33Der absolute Grenzbetrag beträgt seit 1.1.2008 16.200 € (BGBl I 2007/76;

§ 49 Abs 13).
34Der individuelle Grenzbetrag des § 8b wurde durch die Novelle BGBl I 2009/

116 eingeführt und beträgt 60 % der Einkünfte aus dem letzten Kalenderjahr
vor der Geburt des Kindes, in welchem kein KBG bezogen wurde. Damit wird
vor der Geburt besser verdienenden Eltern neben der Ausübung einer Teilzeit-
beschäftgiung in einem angemessenen Ausmaß der Bezug von KBG ermög-
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